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Diese „Besonderen Vertragsbedingungen für Wartungs-/In-
standhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten mit werkver-
traglichem Charakter“ ergänzen die Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen des VNG-Konzerns und gelten für alle Ver-
träge, in denen der Auftraggeber (AG) den Auftragnehmer 
(AN) mit der Erbringung von Wartungs-/Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten beauftragt, soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes abweichend vereinbart ist. 

1. Vertragsgrundlagen 

Grundlage der Beauftragung des AG sind diese Besonderen 
Vertragsbedingungen sowie die jeweils aktuelle Fassung der 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen des VNG-Konzerns, wel-
che Bestandteil dieser Besonderen Vertragsbedingungen 
sind.  
Die Vertragsdokumente gelten grundsätzlich kumulativ. Bei 
Widersprüchen zwischen den einzelnen Dokumenten gelten 
die Dokumente in folgender Reihenfolge: 

 die Beauftragung des AG inkl. dazugehöriger Anlagen 
 die Besonderen Vertragsbedingungen für Wartungs- 

und Instandhaltungsarbeiten 
 die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des VNG-Kon-

zerns (AEB) 
 nachrangig dazu gilt für weitere Dokumente die Rang-

folge gemäß Ziffer 1.5 der AEB des VNG-Konzerns 
 im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gelten ins-

besondere die §§ 631 ff. BGB. 

2. Ausführungsgrundlage, Informationspflicht 

Der AN sichert das Nichtvorliegen zwingender Ausschluss-
gründe nach § 123 GWB zu. 
Der AN verfügt über sämtliche für die Erbringung der Leis-
tungen erforderliche Qualifikationen und/oder Zertifizie-
rungen.  
Geschuldet wird der Stand der Technik zum Zeitpunkt der 
Abnahme. Bereits bekannte Änderungen an Gesetzen und 
Vorschriften sind zu berücksichtigen.  
Der AN hat die Technischen Normen / Regelwerke der jewei-
ligen Anlage in der gültigen Fassung zu beachten, die für die 
Ausführung der beauftragten Gewerke zur Anwendung ge-
bracht werden müssen, insbesondere: 

 Baustellenverordnung  
 Betriebsanweisung 
 die Auflagen und Vorschriften der zuständigen Behör-

den 
 sämtliche Vorschriften, Gesetze und Richtlinien zur Ar-

beitssicherheit, Unfallverhütung, Gesundheitsschutz 
und Umweltschutz   

Der Zeitpunkt für die Durchführung der Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten ist mit dem AG zu planen und recht-
zeitig vor Beginn abzustimmen. Im Rahmen der Erbringung 
seiner Leistungen ist der AN verpflichtet den AG auf weitere 
erforderliche, aber nicht beauftragte Leistungen hinzuwei-
sen. Hierbei handelt es sich um Leistungen, welche zur Er-
haltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs bzw. Wieder-
herstellung des Sollzustandes auf Grund abnutzungs-, alte-
rungs- und/oder witterungsbedingtem Verschleiß unerläss-
lich sind sowie den normalerweise zu erwartenden Zeitauf-
wand für die Wartungsleistungen nicht bzw. nicht wesentlich 
erhöhen. Darüber hinaus ist der AN verpflichtet, Störungen 
/ festgestellte Mängel, die die Anlagensicherheit beein-
trächtigen oder die Gebäudenutzung gefährden, unverzüg-
lich und in Absprache mit dem AG zu beseitigen. 
Es dürfen nur Originalersatzteile oder gleichwertige Teile 
verwendet werden, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit 
durch den AN zu führen ist. Abweichungen müssen vom AG 
freigegeben werden. 
Der AN hat alle durchgeführten Arbeiten zu dokumentieren 
und dem AG auf Verlangen zu übergeben. 
Die Erbringung der Leistungen ist so zu organisieren und 
auszuführen, dass die Sicherheit der Anlagen jederzeit er-
halten bleibt. 
Der AN hat sämtliche Lieferungen und Leistungen zu erbrin-
gen, die zur Erreichung des vertraglich geschuldeten Erfolgs 
erforderlich sind. Die Lieferungen und Leistungen umfassen 
alle Teile, die im Rahmen eines Auftrages für eine vollstän-
dige, betriebssichere und dem Stand der Technik entspre-
chende Ausführung notwendig sind.  
Die Anlagen und Anlagenteile sind nach Beendigung der be-
auftragten Instandhaltungsmaßnahmen im Soll-Zustand 
entsprechend der Herstellerbescheinigung zu übergeben 
und zu bescheinigen. Auf Abweichungen, insbesondere 
Nichterfüllung der Mindestanforderungen gem. BetrSiV, ist 
gesondert hinzuweisen. 
Der AN ist Mitglied der für ihn zuständigen Berufsgenossen-
schaft, er ist seinen Verpflichtungen gegenüber den Sozial-
kassen und Finanzbehörden bisher nachgekommen und 
wird diesen auch weiterhin nachkommen. Die entsprechen-
den Nachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.  
Der AN hat dem AG jeden kraft Gesetzes eintretenden Ver-
tragsübergang und jede Änderung der Beteiligungsverhält-
nisse in seinem Unternehmen unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. 
Der AN benennt vor Leistungsbeginn jeweils einen An-
sprechpartner und ggf. einen Vertreter. Dieser ist aus-
schließliche Kommunikationsschnittstelle zwischen AN und 
AG. Hiervon abweichende Kommunikationsregeln können 
im Einzelfall schriftlich vereinbart werden. 
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3. Lieferbedingungen, Leistungen des AN 

Der AN erbringt sämtliche Leistungen an der vereinbarten 
Anlage / am vereinbarten Anlageteil inklusive Nebenanla-
gen die für den einwandfreien Betrieb der Anlage / des An-
lageteils erforderlich sind gemäß Herstellervorgaben, Richt-
linien und gesetzlichen Vorgaben.  
Der AN schuldet die Erbringung von Werkleistungen im Be-
reich Instandhaltung gemäß DIN EN 13306 und DIN 31051 (im 
Folgenden Instandhaltungsarbeiten) für technische Anlagen 
und Einrichtungen des AG sowie dessen verbundene Unter-
nehmen iSv §§ 15 AktG mit Ausnahme der unabhängigen 
Transportnetzbetreiber. Darunter zählen u.a. Wartungs-, In-
spektions-, Instandsetzungs- und Verbesserungsarbeiten 
bzw. vorbeugende und korrektive Instandhaltungsarbeiten. 
Aufträge zur Instandhaltung umfassen je nach Inhalt der Be-
stellung alle zur Inspektion, Wartung oder Instandsetzung 
erforderlichen Maßnahmen, auch wenn sie im Bestellschrei-
ben nicht einzeln aufgeführt sind. 
Die vom AN zu erbringenden Leistungen sind u.a. 

 Durchführung und Koordination von Instandhaltungs-
arbeiten und Instandsetzungsarbeiten wie Wartung, In-
spektion, Verbesserungen (Effizienzsteigerungen) sowie 
Mängel- und Störungsbeseitigung, Revisionen und ggf. 
Rufbereitschaft. 

 Beachtung von Wartungs-, Inspektions- und Revisions-
plänen 

 Bereitstellung der zur Durchführung des vereinbarten 
Leistungsumfangs notwendigen Hilfsstoffe und Geräte 
(z.B. Spezialwerkzeug, Messgeräte, Hebezeuge, Gerüste, 
usw.) 

 Herbeiführung aller für die Ausführung des Auftrages 
erforderlichen Genehmigungen, sowie Wahrnehmung 
aller Anzeige- und Nachweispflichten aus öffentlich-
rechtlichen Vorschriften; sofern nur der AG gegenüber 
der Behörde auftreten kann, hat der AN die entspre-
chenden Genehmigungsunterlagen rechtzeitig unter-
schriftsreif vorzubereiten 

 Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlicher Ersatz-/ 
Verschleißteile 

 Reparatur von defekten Anlagenteilen 
 Umgehende Anzeige von Befunden, inklusive Vorschlag 

und Angebot zur Beseitigung 
 Umgehende Erstellung etwaiger Reparaturkostenvor-

anschläge  
 Anzeige sämtlicher eingebrachter Gefahrstoffe beim AG 

mit Vorlage aktueller Sicherheitsdatenblätter  
 Beseitigung aller Verunreinigungen, die im Zusammen-

hang mit der Leistungserfüllung des Vertrags vom AN 
verursacht werden 

 ggf. Begleitung wiederkehrender Emissionsmessungen 
durch eine zugelassene Überwachungsstelle  

 ggf. Durchführung von Betriebsmessungen 
 ggf. Telefonsupport inkl. Fernzugriff auf die Anlage  

Die durchzuführenden Tests und Inspektionen bestimmen 
sich nach den Bedingungen der Beauftragung und den Her-
stellervorgaben. 
Haben das vom AN erstellte Werk oder Teile hiervon Tests 
und Inspektionen nach vorstehendem Absatz nicht bestan-
den, kann der AG unbeschadet seiner übrigen Rechte, das 
vom AN erstellte Werk zurückweisen, den AN zur Nachbes-
serung auffordern und die Wiederholung der nicht bestan-
denen Tests und Inspektionen verlangen. Alle Kosten für die 
Wiederholung der Tests trägt der AN. 
Der AN ist verantwortlich für die Planung und Durchführung 
aller Inbetriebsetzungstätigkeiten. Der AN hat für sämtliche 
Planungs- und Ausführungsarbeiten das entsprechend qua-
lifizierte Personal inklusive hiermit verbundener Leistungen 
und Ausrüstung zu stellen. Insbesondere sind für alle ge-
fährlichen Arbeiten, insbesondere die die Hochspannungs-
ebene betreffen, entsprechend ausgebildete und qualifi-
zierte Schaltberechtigte vorzuhalten.  
Die Inbetriebsetzung von Anlagen müssen vom AN immer 
mit dem AG abgestimmt werden. Der AN ist verpflichtet ein 
detailliertes Inbetriebsetzungsprogramm und/oder Inbe-
triebsetzungskonzept für die gesamte Inbetriebsetzung dem 
AG zur Abstimmung vorzulegen.  

4. Entsorgung 

Abfälle, die im Rahmen der Ausführung von Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten anfallen, sind durch 
den AN eigenverantwortlich einer fachgerechten Verwer-
tung bzw. Entsorgung zuzuführen. Der AN ist verpflichtet, die 
Entsorgungsvorgänge gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
/ Anforderungen zu dokumentieren und Kopien der Über-
nahmescheine und der Entsorgungsnachweise als Nachweis 
der fachgerechten Verwertung bzw. Entsorgung bereit zu 
halten. Das betrifft insbesondere Nachweise für die Entsor-
gung von gefährlichen Abfällen.  
Bei Nichtbeachtung der einschlägigen Vorschriften und Zu-
widerhandlungen hat der AN alle daraus resultierenden 
Kosten und / oder Geldbußen oder -strafen zu übernehmen. 

5. Leistungsänderung 

Der AG ist jederzeit - im Rahmen der Leistungsfähigkeit des 
AN und der Zumutbarkeit für den AN - berechtigt, Leistungs-
änderungen oder zusätzliche Leistungen durch schriftliche 
Mitteilung an den AN anzuordnen. Dies umfasst insbeson-
dere das Recht, den Leistungsumfang zu ändern, zu erwei-
tern oder zu reduzieren, die Ausführung zusätzlicher Leis-
tungen zu verlangen oder Leistungen entfallen zu lassen, die 
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Umstände der Leistungserbringung anzupassen und die Lie-
ferungstermine und übrigen Termine zu verschieben. 

6. Abnahme der Leistung 

Handelt es sich um abnahmefähige Leistungen, hat der AN 
dem AG die Fertigstellung seiner Leistungen schriftlich an-
zuzeigen, ihm die Vertragsleistungen zu übergeben bzw. zur 
Abnahme bereitzustellen und einen Abnahmetermin zu ver-
einbaren.  
Mit dem Abnahmeverlangen sind dem AG alle zum Betrieb 
der Anlage notwendigen Unterlagen und vertraglich verein-
barten Unterlagen zu übergeben.  
Sind Teilabnahmen vereinbart, erfolgen diese ausschließ-
lich unter dem Vorbehalt der Endabnahme. Sind diese er-
folgt, hat der AN dem AG die endgültige Fertigstellung der 
Leistungen schriftlich anzuzeigen und die Endabnahme zu 
verlangen. Erst mit der Endabnahme wird die gesamte Ver-
gütung fällig. 
Etwaige Teilzahlungen des AG führen weder zu einem Aner-
kenntnis noch zu einer Abnahme der diesbezüglichen Teil-
leistungen. 
Der AG ist berechtigt, bis zur Beseitigung der "offenen un-
wesentlichen Mängel" aus dem Abnahmeprotokoll einen 
Einbehalt von dem Gesamtvertragspreis vorzunehmen, der 
dem Zweifachen der für die Beseitigung der "offenen Män-
gel" zu erwartenden Kosten entspricht. Die Schätzung der 
Kosten erfolgt durch den AG. 

7. Mängelrechte 

Der AN gewährleistet, dass die erbrachten Wartungs- und In-
standhaltungsleistungen u.a. den vereinbarten Spezifikatio-
nen entsprechen, frei von Mängeln, insbes. Material-, Ent-
wicklungs-, Planungs- und Herstellungsfehlern, sind und 
den zum Zeitpunkt der Lieferung und Abnahme geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen des BGB und insbesondere der 
§§ 633 ff. BGB sowie maßgebenden Industriestandards ent-
sprechen und für den vom AG vorhergesehenen Einsatz-
zweck geeignet sind. Dies gilt auch für Leistungen und ggf. 
Lieferungen, die der AN von Dritten bezieht.  
Eine etwaige Nacherfüllung hat im Einvernehmen mit dem 
AG und unter Berücksichtigung seiner betrieblichen Belange 
zu erfolgen. Der AN trägt alle im Zusammenhang mit der Gel-
tendmachung der Mängelansprüche entstehenden Kosten 
und Schäden. 
Bei Gefahr in Verzug oder sonstiger besonderer Dringlichkeit 
(insbesondere aufgrund drohender Betriebsunterbrechung) 
ist der AG berechtigt, die zur Nacherfüllung erforderlichen 
Maßnahmen selbst auf Kosten und Gefahr des AN auszufüh-
ren oder ausführen zu lassen, ohne zuvor dem AN die Mög-
lichkeit zur Nacherfüllung einzuräumen. Der AG wird den AN 

sobald wie möglich informieren. In Fällen von Gefahr in Ver-
zug oder sonstiger Dringlichkeit kann der AG von dem AN 
verlangen, dass der AN, soweit technisch möglich, auf ei-
gene Kosten und Gefahr Provisorien zu stellen und zu mon-
tieren hat.  
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Selbstvornahme, mit der Maßgabe, dass eine Selbstvor-
nahme bereits vor Abnahme möglich ist.  
Tritt der gleiche oder ähnliche Mangel innerhalb der Ge-
währleistungsfrist oder vor Abnahme mehr als viermal (4x) 
in ähnlichen oder identischen Komponenten des Werkes 
auf, liegt ein Serienmangel vor. In diesem Fall hat der AN 
unverzüglich auf eigene Kosten eine vertiefte Ursachenana-
lyse durchzuführen und dem AG innerhalb von zwei (2) Wo-
chen die Ergebnisse mitzuteilen und die geeigneten Maß-
nahmen vorzuschlagen, um das wiederholte Auftreten des 
Mangels zu verhindern. Der AN ist ferner auf Verlangen des 
AG verpflichtet, das Werk umfassend daraufhin zu untersu-
chen, ob die betreffende Fehlerursache auch bei anderen 
Komponenten gegeben ist.  

8. Recht auf Vertragsanpassung, Kündigung 

Wird ein Teil der Anlagen dauernd stillgelegt oder Leistungs-
teile gekündigt, ist eine angemessene Herabsetzung der 
Vergütung zu vereinbaren. Werden Anlagen oder Teile davon 
vorübergehend außer Betrieb gesetzt, entfallen für diesen 
Zeitraum die Leistungs- und Vergütungspflicht in entspre-
chendem Umfang. 
Für die bei der Außerbetriebsetzung und Wiederinbetrieb-
nahme ggf. erforderlichen Leistungen sind ergänzende Ver-
einbarungen zu treffen. 
Nach wesentlichen Änderungen der Anlagen können AG und 
AN eine entsprechende Anpassung der Vergütung verlangen. 
Fristlose Kündigungen sind nur aus wichtigem Grund mög-
lich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn: 
 die vom Vertrag erfassten Anlagen verkauft oder nicht 

nur vorübergehend außer Betrieb genommen werden 
sollen, 

 die vom Vertrag erfassten Anlagen aus rechtlichen 
Gründen von Dritten gewartet werden müssen, 

 der Betrieb des AN infolge wesentlicher Änderungen 
der Anlagen nicht mehr auf die dann erforderlichen In-
standhaltungsarbeiten eingerichtet ist. 

 
9. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus Gründen des 
Rechtes der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 
305 bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam / nichtig 
oder nicht durchführbar sein oder werden, gelten die ge-
setzlichen Regelungen.  
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Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung des 
Vertrages aus anderen Gründen als den Bestimmungen be-
treffend das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nach §§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam / 
nichtig oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird 
hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages nicht berührt, soweit nicht die Durchführung des 
Vertrages - auch unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Regelungen - für eine Partei eine unzumutbare Härte dar-
stellen würde. Das Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss 
des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 
 


